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Uorwort.
Die Entstehung des vorliegenden Kommentars fällt in eine 

Zeit, in welcher die Hastpflichtfrage in Presse und Parlament 
der eifrigsten Erörterung unterzogen wurde. Der Versuch, den 
die Reichsregierung behufs Lösung der Aufgabe, die Arbeiter 
gegen die wirthschastlichen Nachtheile von Betriebsunfällen sicher 
zu stellen, mit der Vorlegung des Unfallversicherungsgesetzes 
unternommen hat, ist ohne positives Resultat geblieben. Damit 
ist über die Weitergeltung des Reichshaftpflichtgesetzes in seinem 
bisherigen Umfange vorläufig entschieden worden. Bei den außer
ordentlichen Schwierigkeiten, die sich einer gesetzlichen Regelung 
der fraglichen Materie in den Weg stellen, werden voraussichtlich 
noch Jahre vergehen, ehe ein mit größerem Erfolg erneuerter 
legislatorischer Versuch zu einer Reform der Haftpflicht das Reichs
haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 theilweise außer Kraft setzen 
wird. Hinsichtlich der beim Eisenbahnbetriebe eintretenden Un
fälle sowie hinsichtlich der beim Betriebe der Bergwerke, Stein
brüche, Gräbereien und Fabriken eintretenden Verletzungen von 
Personen, die nicht zu den Arbeitern oder Angestellten der bezüg
lichen gewerblichen Anlage gehören, wird überdies die Weiter
geltung des Reichshastpflichtgesetzes auch durch die erwähnte 
Reform nicht berührt. Der Bersasier hofft daher, daß auch trotz
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des jetzigen schnellen Flusses der Gesetzgebung der vorliegende 
Kommentar einem praktischen Bedürfnisse entsprechen und denen, 
die durch ihre amtliche oder gewerbliche Thätigkeit in Beziehung 
zu der Haftpflichtsrage geführt werden, nicht unwillkommen sein wird.

Seit dem Erscheinen der Kommentare von Endemann.Jacob i, 
Frantz und Kah sind einerseits zahlreiche ältere Kontroversen, zu 
denen das Haftpflichtgesetz Anlaß gab, in der Rechtsprechung des 
höchsten deutschen Gerichtshofes zur Entscheidung gekommen, 
andererseits zahlreiche neue Zweifel in betreff der Anwendung 
und Auslegung dieses Gesetzes aufgetaucht. Der umfassende und 
gründliche Kommentar Eger's erschwert durch seinen großen Um
fang, so vorzüglich er durch die Reichhaltigkeit des gebotenen 
Materials für den Theoretiker ist, den Gebrauch für den Praktiker, 
den er zu einem förmlichen Studium jeder einzelnen Gesetzes
bestimmung nöthigt. Auch in seiner zweiten Auflage hat derselbe 
überdies die das Haftpflichtgesetz betreffende Rechtsprechung des 
Reichsgerichts noch nicht berücksichtigen gekonnt. Der Verfasser 
hat daher geglaubt, gegenüber dem Wunsche des Herrn Verlegers, 
„einen übersichtlichen, knapp gehaltenen und doch alles Wissens
werthe und Wiffensnöthige umfassenden Kommentar des Reichs
hastpflichtgesetzes zu ediren," sich nicht ablehnend verhalten w 
sollen.

Was die äußere Form und Anordnung des Kommentar an
langt, so hat bei jedem zu erläuternden Begriff zunächst die eigene 
Auffassung des Verfassers, beziehungsweise die von ihm als zu
treffend adoptirte fremde, Platz gefunden. Demnächst sind etwaige 
abweichende Ansichten anderer Kommentatoren wiedergegeben und, 
soweit es erforderlich schien, kritisirt worden. Hieran schließen 
stch jedesmal die bezüglichen, aus der Rechtsprechung des Reichs- 
Oberhandelsgerichts und des Reichsgerichts sich ergebenden Rechts
sätze in chronologischer Reihenfolge an. Eine Einleitung, ent
haltend die Geschichte des Reichshaftpflichtgesetzes, eine Uebersicht
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übet dasselbe, die allgemeinen Motive und die Literatur zu dem
selben, ist dem Kommentar vorausgeschickt, eine Uebersicht über 
die Hastpflichtgesetzgebung der außerdeutschen Länder demselben 
als Anhang beigegeben worden.

Marienwerder, den 1. Juli 1881.

Der Verfasser.
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Einleitung.

1. Geschichte des Neichshaftpflichlgefehes.
Im Jahr 1868 ging dem Reichstag deS norddeutschen Bundes 

aus Leipzig eine Petition zu, in welcher eine Revision „der ge
glichen Bestimmungen über Schadenansprüche von Privatpersonen 
der nicht von ihnen verschuldeten Unglücksfällen" erbeten wurde. 
Diese Petition, welche auf Beschluß des Reichstages vom 24. April 
1868 an den Bundeskanzler „zur thunlichsten Berücksichtigung" 
abgegeben wurde, gab den ersten Anlaß zu einem legislatorischen 
Vorgehen in der fraglichen Richtung.

Am 9. Mai 1870 wurde dem Bundesratb ein von Achenbach und 
Hertz ausgearbeiteter Entwurf zu einem Gesetze betreffend die Ver
bindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisen
bahnen und Bergwerken herbeigeführten Unfälle seitens der preu
ßischen Regierung unterbreitet. Der Ausschuß für Justizwesen, 
dem »dieser Entwurf zunächst überwiesen wurde, erstattete über 
denselben am 16. Mai 1870 Bericht und brachte einige Aen
derungen in Vorschlag. Bei der im Februar 1871 erfolgten zweiten 
Vorlage des Entwurfes im Bundesrath wurden auch seitens der 
Bundesregierungen mehrere Amendements zu demselben gestellt, 
welche seine Ausdehnung auf die bei dem Betriebe von Stein
brüchen, Gräbereien und Fabriken eingetretenen Unfälle zur Folge 
hatten. Nachdem der Justizausschuß des Bundesraths sich über 
die Abänderungsvorschläge in einem Bericht vom 14. März 1871 
geäußert, erfolgte im Bundesrath die endgültige Feststellung des 
Gesetzentwurfes, der dann unter dem 28. März 1871 dem ersten 
deutschen Reichstage zur Berathung und Beschlußfassung vorgelegt 
wurde.

Im Reichstage hatte die erste Lesung des Entwurfes die 
Bildung einer sogenannten freien Kommission (Lasker und Ge
nossen) zur Folge, welche den Entwurf einer eingehenden Prüfung
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unterzoa und nicht weniger als zwanzig Abänderungsvorschläge 
zu demselben machte. Zu letzteren trat noch eine Rerhe weiterer 
Amendements bei der zweiten Lesung im Plenum des Reichstages 
hinzu. In dieser wurden die §§ 1, 2 und 4 des Entwurfes un
verändert, der Rest unter mehr oder minder erheblichen Aen
derungen der Vorlage angenommen. In dritter Lesung wurde 
das Gesetz unter Verwerfung des größten Theils der wiederum 
gestellten Amendements, deren Menge, wie Endemann (die Haft
pflicht der Eisenbahnen u. s. w. 2. Aust. S. 8) treffend bemerkt, 
mcht unerheblich zu Gunsten der Regierungsvorlage wirkte, mit 
großer Majorität angenommen.

Nachdem der Bundesrath den vom Reichstag beschloffenen 
Aenderungen des Entwurfes beigetreten war, wurde letzterer als 
„Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871, betreffend die Ver
bindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von 
Eisenbahnen, Bergwerken, Steinbrüchen, Gräbereien und Fabriken 
herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen" in dem Reichs- 
aesetzblatt vom 14. Juni 1871 (Nr. 25 S. 207—209) vublizirt. 
Durch Gesetz vom 1. November 1872 (Gesetzblatt für Elsaß-Loth
ringen 1872 S. 769) wurde das Reichshaftpflichtgesetz mit Geltung 
vom 1. Januar 1873 ab in Elsaß-Lothringen eingeführt.

Die am 1. Oktober 1879 eingetretene Gesetzeskraft des Reichs- 
gerichtsverfaffungsgesetzes und der Reichscivilprozeßordnuna hat auf 
das Reichshastpflichtgesetz insofern Einfluß gehabt, als § 6 desselben 
ausdrücklich aufgehoben und § 10 durch die veränderte Gerichts- 
verfaffung implicite modifizirt worden ist.

Die formelle und materielle Unzulänglichkeit des Reichshaft
pflichtgesetzes stellte sich bald nach der Einführung desselben heraus. 
Die Voraussage Förster's (Theorie und Praxis des gern, preuß. 
Privatrechts, 3. Aufl. 1873, B. II. S. 461), das Gesetz werde in 
der Praxis ein Heer von Streitfragen und sehr verschiedene Ent
scheidungen hervorrufen, hat sich in vollstem Maße erfüllt. Bald 
brach sich auch die Erkenntniß Bahn, daß eine weitergehende Aus
dehnung der Haftpflicht ein dringendes Bedürfniß sei. Während 
die in § 1 des Hastpflichtgesetzes normirte Haftpflicht der Eisen
bahnunternehmer keine beachtenswerthen Angriffe erfuhr, wurden 
zahlreiche Forderungen auf Erweiterung der in § 2 des Gesetzes 
behandelten, die Berg- und Industriearbeiter betreffenden Haft
pflicht laut. Diese Forderungen hatten theils die Übertragung 
der Hafstrflicht auf andere, als die in 8 2 aufgeführten Betnebe, 
theils die Ausdehnung derselben auf anoere, als durch Verschulden 
von Angestellten des Unternehmers verursachten Unfälle, theils 
eine dem Verunglückten günstigere Vertheilung der prozessualischen 
Beweislast zum Gegenstand. Wie die Revrsionsvorfchläge zum
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Haftpflichtgesetz in der Literatur ihre Erörterung fanden (vergl. 
Baron „zur Fortbildung des Haftvflichtgesetzes" und Held „Bericht 
über verschiedene Ansichten, betreffend die Hastpflichtftage" in der 
Schrift des Vereins für Sozialpolitik „die Hastpflichtftage"), so 
wurden sie auch in den Reichstagssessionen der Jahre 1878, 1879 
und 1880 in Folge von Anträgen und Interpellationen Anlaß zu 
lebhaften Debatten (vergl. Baron a. a. O. S. 113—117), ohne 
daß dabei ein positiver Erfolg erzielt wurde. Bereits in der 
Reichstagssitzung vom 26. Februar 1879 warf jedoch der Staats
minifier Hoffmann folgende auf eine Arbeiterversicherungsanstalt 
hinweisende Frage auf: „Sollen wir nun lieber auf dem Wege 
der Jnvalidenversorgung, die ein soziales Band zwischen Arbeit
geber und Arbeiter knüpft. Abhülfe schaffen, oder sollen wir es 
thun auf dem Wege der Verschärfung des Haftpflichtgesetzes, welches 
in jedem einzelnen Falle der Anwendung den Arbeiter in einen 
juristischen Gegensatz, in eine feindliche Stellung zu dem Arbeitgeber 
treten läßt?" Diese Frage fand ihre Beantwortung durch die am 
6. März 1881 erfolgte Vorlegung des Entwurfes eines Gesetzes, 
betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter. Dieser Ent
wurf ließ die im § 1 des Haftpflichtgesetzes normirte Haftpflicht der 
Eisenbahnunternehmer unberührt. An die Stelle der im 8 2 
ftatuirten Haftpflicht der Betriebsunternehmer von Bergwerken u. s. w. 
soweit dieselbe die in jenen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Angestellte betraf, setzte er eine auf gesetzlicher Vorschrift beruhende 
Versicherung der Arbeiter und Angestellten bei einer Reichsver
sicherungsanstalt gegen den durch einen Betriebsunfall verursachten 
Vermögensschaden unter Beitragsleistuna der Betriebsunternehmer, 
der Arbeiter, bezw. Angestellten, und des Reichs zu den Versicherungs
prämien. Nachdem zwar das Prinzip der obligatorischen, staat
lichen Versicherung die Billigung der Mehrheit des Reichstages 
gefunden, dagegen sowohl die Einsetzung einer centralen Reichs
versicherungsanstalt als auch die staatliche Beitragsleistung zu der 
Versicherungsprämie verworfen war, hat der Bundesrath am 
25. Juni 1881 dem so veränderten Gesetze seine Zustimmung ver
sagt. Der seitens der Reichsregierung unternommene Versuch, 
„eme Regelung herbeizuführen, welche die Arbeiter gegen die 
wirtschaftlichen Folgen der bei der Arbeit eintretenden Unfälle 
in möglichst weitem Umfange sicherstellt, ohne die Industrie mit 
unerschwinglichen Opfern zu belasten" (Motive zum Unfallver
sicherungsgesetz) ist hiermit zunächst gescheitert.
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2. Aekersicht über das Reichshaklpffichtgefeh und allge
meine Motive zu demselben.

DaS Reichshastpflichtgesetz behandelt gesondert in § 1 die 
Haftpflicht der Betriebsunternehmer von Eisenbahnen, in § 2 
die der Betriebsunternehmer von Bergwerken,Steinbrüchen, 
Gräbereien und Fabriken. Verschieden ist in beiden Fällen 
der Grund und die Ausdehnung der Haftpflicht (§ 1 — ob
ligatio ex lege, § 2 — obligatio quasi ex delicto; in § 1 
Haftung für casus, in § 2 nur für Verschulden der Angestellten) 
sowie die Vertheilung der Beweis last (nach § 1 hat der Unter
nehmer den Ausschluß der Haftpflicht, nach § 2 der Verletzte den 
Eintritt derselben nachzuweisen).

§8 3—10 beziehen sich in gleicher Weise auf die Fälle des 
§ 1 wie auf die des § 2.

8 3 normirt den Umfang der Scbadensersatzleistung.
§ 4 bestimmt dieEinrechnunasfähigkeitder Leistungen 

von Versicherungsanstalten und Hülfskassen auf den Schadensersatz.
§ 5 enthält das Verbot vertragsmäßiger Ausschließung der 

Haftpflicht.
§ 6 giebt Vorschriften über das Beweisverfahren im 

Prozeß.
8 7 handelt von der Feststellung des Schadensersatzes, 

von oer Sicherheitsleistung für denselben und von der 
Abänderungsfähigkeit einer zugebilligten Rente.

§ 8 trifft Bestimmung über die Verjährung der Ersatz
ansprüche.

§ 9 normirt das Verhältniß des Haftpflichtgesetzes zur L a n d e s - 
gesetzgebung, insbesondere die Haftpflicht des Unternehmers 
bei eigenem Verschulden desselben.

§ 10 schreibt die Zuständigkeit des höchsten deutschen Ge
richtshofes für Prozesse über Ansprüche aus dem Haftpflicht
gesetze vor.

Die allgemeinen Motive, welche dem Entwürfe des Reichs
hastpflichtgesetzes beigegeben waren, lauten folgendermaßen.

„Der Reichstag des norddeutschen Bundes hat am 24. April 
1868 eine Petition aus Leipzig, in welcher auf eine Revision der 
gesetzlichen Bestimmungen über die Schadensansprüche von Privat
personen bei nicht von ihnen verschuldeten Unglücksfällen auf 
Eisenbahnen, in Bergwerken, Fabriken u. s. w. angetragen wird, 
dem Bundeskanzler zur thunlichsten Berücksichtigung übergeben.

Die Mängel der bestehenden Gesetzgebung sind in prozes
sualer Beziehung vornehmlich in der zu großen Beschränkung
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des richterlichen Ermessens bei Ermittelung des Thatbestandes 
und Abschätzung des Schadens, soweit es das materielle Recht 
betrifft, aber darin gefunden, daß die Klage auf Ersatz nur gegen 
den unmittelbaren, in der Regel unvermögenden Urheber gegeben 
wird, daß der Kreis der zur Entschädigungsklage berechtigten 
Personen zu sehr beschräntt, sowie daß das Maß der Entschädi
gung in der Regel unzulänglich sei und fast niemals einen aus
reichenden Ersatz für die Einbuße gewähre, welche dem Beschädigten 
aus seiner temporären oder dauernden Arbeitsunfähigkeit, bezw. 
den Hinterbliebenen durch den Verlust ihres Ernährers erwachse.

Eine eingehende Erwägung hat zu der Ueberzeugung führen 
müssen, daß die Fortschritte der Industrie allerdings Verhältnisse 
geschaffen haben, denen gegenüber die allgemeinen Grundsätze 
über die Verpflichtung zum Schadensersätze in den gedachten 
Fällen nicht mehr für ausreichend erachtet werden können.

Das Gemeine Civilrecht und die von diesem beherrschten 
deutschen Partikularrechte gehen im Allgemeinen von dem Prinzip 
aus, daß für den durch Vorsatz oder Nachlässigkeit verursachten 
Schaden nur der unmittelbare Urheber verantwortlich zu machen 
sei. Ist der Schadensstifter Vertreter einer dritten Person, so 
hat der Auftraggeber, sofern nicht seine Ersatzpflicht durch die 
Widerrechtlichkeit des Auftrages oder durch dessen kontrakts
widrige Ausführung begründet wird, nur für erwersliche Versehen 
bei der Auswahl seines Beauftragten (culpa in eligendo) zu 
haften. Die letztere Verbindlichkeit hat das preußische Landrecht 
(Th. I. Tit. 6. § 63) noch weiter dahin beschräntt, daß derselbe 
nur subsidiär für den durch einen untauglichen Bevollmächtigten 
verursachten Schaden einzustehen habe.

Daß eine in so enge Grenzen eingeschloffene Verantwortlich
keit den bei industriellen Unternehmungen durch widerrechtliche

Handlungen Beschädigten nur in sehr seltenen Fällen Aussicht auf 
chadloshaltung gewährt, liegt auf der Hand. In der That 
haben Doktrin und Praxis den durch das römische Recht über

kommenen Normen eine weitere Ausbildung zu geben sich bemüht, 
ohne daß es ihnen jedoch gelungen wäre, zu übereinstimmenden 
Ansichten in diesem Punkte zu gelangen.

Anders verhält es sich in dem Gebiete des rheinischen Rechts. 
Dem allgemeinen Prinzip, daß Jeder den durch seine Schuld einem 
Andern zugefügten Schaden zu ersetzen verbunden sei, ist im 
Artikel 1384 des französischen (Zivilgesetzbuches die weitere An
wendung gegeben, daß die Verantwortlichkeit für den Schaden 
nicht nur dem obliegt, der den Schaden durch eigenes Handeln 
verursachte, sondern auch dem, der für den Schadensstifter einzu
stehen hatte. Verantwortlich in solchem Maße sind sowohl die-
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jenigen, welche ein Aufsichtsrecht zu üben haben, als auch jeder 
Prinzipal und Auftraggeber für seine Bediensteten und Ange
stellten bei den Verrichtungen, zu welchen sie gebraucht werden.

Man hat wohl behauptet, daß das rheinische Recht in der 
hier fraglichen Beziehung von dem gemeinen deutschen Rechte 
nicht so sehr abweiche, der Unterschied vielmehr lediglich in der 
Anwendung beruhe, in der dem französischen Verfahren eigen
thümlichen Leichtigkeit des Beweises und in der freieren Bewegung 
des Richters, der, weniger an die strenge Verhandlungsmarime 
gebunden, dem Beschädigten einen wirksamen Schutz gewähren 
rönne. Ohne zu verkennen, daß ein theoretischer Rechtssatz je 
nach der Art seiner Handhabung im Prozesse sehr verschieden 
wirken kann, wird man doch einen tiefgreifenden Unterschied darin 
finden müssen, daß das Französische Recht den Beauftragten 
während der Ausführung der ihm übertragenen Dienstleistung 
mit dem Auftraggeber vollständig identifizirt und für solidarisch 
verbunden erklärt, während das deutsche Recht an dem Dualismus 
beider Rechtssubjekte festhält und die Einheit nur bei einzelnen 
Willensakten und innerhalb mehr oder weniger eng gezogener 
Grenzen gelten läßt.

Dieses Unterschiedes ist sich die Kommission, welche 1865 66 
in Dresden mit der Ausarbettung eines den deutschen Bundes
staaten gemeinsamen Obligationenrechtes sich beschäftigte, auch 
vollständig bewußt gewesen. Sie hat den Versuch gemacht, sich 
dem rheinischen Rechte zu nähern, ist aber in dem Artikel 216 
ihres Entwurfes nicht über den Satz hinausgegangen, daß der
jenige, welcher rechtlich verpflichtet ist, die Aufsicht über einen 
Andern zu führen, für widerrechtliche Handlungen des letzteren 
insoweit auszukommen hat, als er jener Verpflichtung aus Ver
schuldung nicht nachkommt. Die für die Fälle der freien Stell
vertretung vom französischen Rechte angenommene Solidarität 
zwischen vem Prinzipal und Beauftragten hat jene Kommission 
sich bezüglich der Delikte nicht angeeignet. Augenscheinlich hat sie 
es für bedenklich erachtet, in diesem Punkte das Prinzip des bei 
uns eingebürgerten Rechtes zu verlassen.

Wenn es im Hinblick auf die in gleicher Proportion mit der 
Entwickelung industrieller Anlagen sich mehrenden Unglückssälle 
die Aufgabe der Reichsgesetzgebung ist, der körperlichen Integrität 
einen erhöhten Rechtsschutz zu verleihen, so muß davon abgesehen 
werden, eine generelle Reform der Grundsätze über die Verpflich
tung zum Schadensersatz herbeizuführen. Ein so weit gestecktes 
Ziel würde nur im Zusammenhange mit dem ganzen System 
des Obligationenrechtes sich erreichen lassen. Zur Zeit wird es 
sich allein darum handeln können, im Wege eines Spezialgesetzes
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Bestimmungen zu treffen, um denjenigen, welche bei, mit un
gewöhnlicher Gefahr verbundenen Unternehmungen an Leib oder 
Leben beschädigt werden, beziehungsweise ihren Hinterbliebenen 
einen Ersah des erlittenen Schadens zu sichern.

Hierbei werden vorzugsweise die Eisenbahnen, Bergwerke und 
Fabriken in Betracht zu ziehen sein.

Zwar hat die Eingangs erwähnte Petition auch die Trans
portanstalten zur See (Segel- und Dampfschiffe) als Unter
nehmungen bezeichnet, bezüglich deren eine strengere Haftungs
verbindlichkeit einzuführen wäre. Es ist jedoch hierbei übersehen, 
daß das, nunmehr als Reichsgeseh geltende Handelsgesetzbuch in 
diesem Punkte vollkommen ausreichende Bestimmungen enthält. 
Nach Vorschrift des Art. 461 dieses Gesetzbuches ist der Rheder 
für den Schaden verantwortlich, welchen eine Person der Schiffs
besatzung einem Dritten durch ihr Verschulden in Ausführung 
ihrer Dienstverrichtunaen zufügt. Ebenso haftet der Schiffer 
nach Art. 478 für jeden durch sein Verschulden entstandenen 
Schaden, und ist durch Art. 479 noch besonders ausgesprochen, 
daß diese Haftung auch den Reisenden gegenüber bestehe. Wenn 
also, wie Petenten behaupten, in Folge der neuerlich aus deutschen 
Auswandererschiffen vorgekommenen Unfälle keine Entschädigungs
ansprüche erhoben sind, so wird die Ursache dieser Erscheinung 
jedenfalls nicht darm zu finden sein, daß es an den rechtlichen 
Bestimmungen gemangelt hätte, um den Beschädigten den Ersatz 
ihres Schadens zu ermöglichen.

I. Was zunächst die Eisenbahnen anbelangt, so hat das 
Handelsgesetzbuch dieselben bezüglich der ihnen zur Beförderung 
übergebenen Güter für allen Schaden verantwortlich gemacht, 
sofern sie nicht die höhere Gewalt oder die natürliche Beschaffen
heit des Gutes als die Ursache des Verlustes oder der Beschädi
gung nachzuweisen vermögen (cfr. Artikel 421, in Verbindung mit 
Art. 396, 400 und 401). Die naheliegende Anwendung dieser 
Grundsätze auf den Personenverkehr ist im Handelsgesetzbuche 
nicht gemacht, sie würde auch, da der Grund der Haftunaspflicht 
im Frachtverträge ruht, nur zu Gunsten der Reisenden frechen, 
nicht aber den Angestellten der Bahn, und noch weniger dritten 
Personen, welche durch Schuld des Eisenbahnbetriebes beschädigt 
werden, den Ersatz gewähren. Unter den Partikulargesetzgebungen 
hat dagegen die preußische diesem Gegenstände schon früher ihre 
Aufmerksamkeit zugewendet. In der richtigen Erkenntniß, daß 
der Größe der mit dem Eisenbahnbetrieb verbundenen Gefahr 
und dem Vertrauen, mit dem das Publikum auf die Einrich
tungen und Anordnungen der Eisenbahnverwaltung sich zu ver- 
laffen genöthigt ist, das höchste Maß der Verantwortlichkeit auf
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Seiten des Unternehmers entsprechen müsse, hat das preußische 
Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 
im § 26 bestimmt:

die Gesellschaft ist zum Ersatz verpflichtet für allen Schaden, 
welcher bei der Beförderung aus der Bahn an den auf 
derselben beförderten Personen oder Gütern oder auch an
deren Personen und deren Sachen entsteht, und sie kann 
sich von dieser Verpflichtung nur durch den Beweis befreien, 
daß der Schaden entweder durch die eigene Schuld des 
Beschädigten oder durch einen unabwendbaren äußeren Zu
fall fceimrtt worden ist. Die gefährliche Natur der Unter
nehmung selbst ist als ein solcher, von dem Schadensersatz 
befreiender Zufall nicht zu betrachten.

Der Schwerpunkt dieser Bestimmung, welche auch in mehreren 
anderen Bundesstaaten gesetzliche Geltung erlangt hat, liegt darin, 
daß im Schadensfälle ein Verschulden des Betriebs präsumirt 
wird, die Eisenbahn mithin als ersatzpflichtig gilt, wenn sie nicht 
den Beweis der eigenen Verschuldung des Beschädigten oder der 
höheren Gewalt zu führen vermag.

Diese Rechtsauffassung entspricht ebensowohl der Analogie des 
Artikels 395 des Handelsgesetzbuches, als dem Sachverhältnisse 
selbst. Sie ist dem am 5. März 1869 in Oesterreich erlassenen 
Gesetz über die Haftung der Eisenbahnunternehmungen wesentlich 
zum Grunde gelegt und kann auch als Anhalt für die Reichs- 
gesetzaebung benutzt werden.

LL Die Unglücksfälle im Bergbau sind, soweit eine Ver
schuldung dabei in Betracht kommen kann, meistens durch Ex
plosionen (schlagende Wetter), Bruch oder Zusammensturz des 
Grubengebäudes, Waflerdurchbrüche, Sprengarbeiten und Maschinen 
verursacht worden.

Im Hinblick hierauf muß sich zunächst die Frage aufdrängen, 
ob es zulässig ist, den für die Haftungspflicht der Unternehmer 
von Eisenbahnen aufgestellten Grundsatz in gleichem Maße auf 
den Bergbau anzuwenden.

Diese Frage läßt sich nicht unbedingt bejahen, weil zugegeben 
werden muß, daß zwischen dem Betrieb der Eisenbahnen und dem 
des Bergbaues m der hier fraglichen Beziehung sehr wesentliche 
faktische Verschiedenheiten bestehen.

Man wird nicht zu weit gehen, wenn man annimmt, daß bei 
dem dermaligen Stande der Technik und der großen Menge von 
Hülfsmitteln und Erfahrungen ernste Unfälle im Eisenbahnverkehr 
sich durch Sorgfalt im Betriebe in der Regel vermeiden lassen. 
Die Unfälle im Bergbau dagegen sind oftmals die Folge des 
Einwirkens von Elementen und Naturkräften, welche sich auch der
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sorgfältigsten Kontrole entziehen. Ferner hat im Bergbau die 
selbstständige Thätigkeit deS Arbeiters einen viel größeren 
Antheil am Betriebe, alS bei den Eisenbahnen, wo es vornehmlich 
darauf ankommen wird, daß die dienstlichen Reglements und An
weisungen von den Angestellten pünktlich befolgt werden. Beim 
Bergbau handelt es sich nicht um den Schutz des Publikums, 
sondern um den Schutz des Arbeiters gegen die Verschuldungen 
des Unternehmers sowie der Bergwerksgenoffen, und namentlich 
gegen die der eigenen Mitarbeiter selbst. Die Verant
wortlichkeit des Wenbesitzers kann nicht füglich weiter ausgedehnt 
werden, als die Möglichkeit seiner Kontrole bei der Auswahl des 
zu verwendenden Personals reicht, und diese wird bei der großen 
Zahl der im Bergbau beschäftigten Arbeiter über letztere kaum zu 
führen sein. Der Hauptgestchtspunkt aber, welcher einer strengeren 
Hastungspflicht der Werkoesitzer entgegentritt und in den Ab
handlungen des Dr. H. Achenbach über diesen Gegenstand mit 
Recht betont wird, ist der, daß jeder Bergmann in die Arbeit mit 
dem vollen Bewußtsein der Gefahren eintritt, welche aus der Mit
arbeit zahlreicher Genoffen ihm erwachsen können. Er weiß, daß 
ein einziger Mitarbeiter durch unzeitmes Oeffnen der Sicherheits
lampe, durch Unvorsichtigkeit bei den Sprengarbeiten oder bei der 
Anwendung der Maschinen u. s. w. die Verstümmelung oder den 
Tod vieler Gefährten herbeiführen kann. Für die daraus ent
springenden Schäden kann der Werkbesitzer nach Billigkeit nicht in 
Anspruch genommen werden, seine Haftung wird sich auf daS 
eigene Verschulden und dasjenige seiner Techniker und Offizianten 
beschränken müssen. Die französische Praxis ist, trotz der weit
gehenden Bestimmungen des Code, in diesem Punkte schwankend 
gewesen, in England dagegen haben Theorie und Praxis die Hast- 
oarkeit deS Werkbesitzers für die einem Arbeiter durch die Schuld 
eines Mitarbeiters verursachten Schäden entschieden verneint. An 
diese Auffassung von der Verantwortlichkeit des Werkbesitzers wird 
sich die weitere Folgerung anknüpfen, daß im Schadensfälle nicht, 
wie bei den Eisenbahnen, eine Verschuldung des Unternehmers 
ohne Weiteres präsumirt werden kann, der Beweis der Verscbul- 
dung vielmehr von demjenigen zu erbringen ist, der sich auf die
selbe als den Grund seines Anspruches beruft.

III. Mehrfache Bedenken werden der Gesetzgebung entgegen
treten, wenn es sich darum handelt, bezüglich der Haftung für 
Körperbeschädigungen im Fabrrkbetriebe besondere, von dem all
gemeinen Rechte abweichende Grundsätze aufzustellen. Schon die 
Frage, welche industrielle Anlagen als Fabriken zu bezeichnen sind 
und worin das Kriterium zu finden ist, das sie von anderen ge
werblichen Unternehmungen, insbesondere von dem Handwerk
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unterscheidet, wird Zweifel Hervorrufen. Es giebt zudem Fabriken, 
deren Betrieb mit reiner oder geringer Gefahr für die körperliche 
Integrität verbunden ist, während eine solche Gefahr bei anderen 
Unternehmungen unleugbar vorhanden ist, oie nicht den Fabriken 
zugerechnet werden.

Dieser nahe liegenden Bedenken ungeachtet wird man doch 
in der alljährlich wachsenden Zahl von Unglücksfällen im Fabrik
betriebe eine dringende Mahnung erkennen müssen, durch Ein
führung einer strengeren Haftbarkeit der Unternehmer dem Leben 
und der Gesundheit der Fabrikarbeiter einen größeren Schutz zu 
verleihen. Der legislative Grund, welcher darauf hinführt, ab
weichend von dem gemeinen Rechte die Verantwortlichkeit der 
Eisenbahn- und Bergwerks-Unternehmer zu erhöhen, trifft jeden
falls bei denjenigen Fabriken zu, welche Naturkräfte in ihren 
Dienst nehmen, die nur zu leicht eine von dem Arbeiter nicht 
vorherzusehende oder abzuwendende zerstörende Wirkung ausüben. 
Angesichts der Ausdehnung, welche die Anwendung der Dampf
kraft im industriellen Betriebe erlangt hat, wird man nicht ein
wenden können, daß es in der Hand des Arbeiters liege, in minder 
gefährlichen Unternehmungen Beschäftigung zu suchen, noch auch 
wird sich im Allgemeinen behaupten lassen, daß schon der Arbeits
lohn eine Prämie für die Uebernahme der Gefahr enthalte. Da 
der Arbeiter in Fabriken bezüglich der Sicherheit seiner Person 
den Einrichtungen und Vorkehrungen des Unternehmers vertrauen 
und denselben oftmals willenlos sich überlassen muß, so wird die 
Forderung nicht abzuweisen sein, daß auch hier der Größe der 
Gefahr die Verantwortlichkeit des Unternehmers entsprechen müsse. 
Eine Ersatzpflicht des letzteren wird jedenfalls dann anzunehmen 
fein, wenn die für den Fabrikbetrieb erlassenen polizeilichen Vor
schriften nicht eingehalten wurden und die vorgekommene Körper
verletzung damit in kausalem Zusammenhange stehen konnte. Da
gegen wird die Verschärfung der Haftbarkeit des Unternehmers 
nur so weit reichen dürfen, daß er die Verschuldung seiner An
gestellten zu vertreten hat, nicht aber wird er für die widerrecht
lichen Handlungen seiner Lohnarbeiter verantwortlich zu machen 
sein. Die Gründe, welche diese Beschränkung bettn Bergbau 
rechtfertigen, treffen mehrentheils beim Fabrikbetriebe zu. Dem 
entsprechend wird es hinsichtlich der Beweislast im Wesentlichen 
bei den Regeln des gemeinen Rechts zu bewenden haben.

Vorstehende Gesichtspunkte sind für die Aufstellung des Ent
wurfes maßgebend gewesen."
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